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1. Executive Summary

Der vom BMF vorgelegte Referentenentwurf für
ein Jahressteuergesetz 2026 (JStG 2026)
schlägt eine Vielzahl von steuerlichen Anpas-
sungen vor. Bei diesen handelt es sich mehr-
heitlich um Detail- und Folgeanpassungen, die
insgesamt eine grundsätzlich konsistente und
begrüßenswerte Fortschreibung des steuer-
rechtlichen Rahmens darstellen.

Zu den nachfolgenden Punkten schlagen wir im
Rahmen dieser Stellungnahme Änderungen
und Ergänzungen vor:

 Die Umsetzung ausstehender internationa-
ler Leitlinien sowie des internationalen Da-
tenaustauschs im Bereich der globalen Min-
deststeuer sollte zeitnah erfolgen. Natio-
nale Sonderregeln sollten vermieden wer-
den. Die Bundesregierung sollte sich inter-
national dafür einsetzen, dass überschie-
ßende Regelungen entfernt und im Allge-
meinen die Änderungsfrequenz in diesem
Bereich bIs auf Weiteres reduziert wird.

 Die Einschränkungen des Vorrangs der ver-
traglichen Gesamtkaufpreisaufteilung in §
6f Abs. 1 EStG-E sollten gestrichen werden.
Jedenfalls aber sollte zur Führung eines Ge-
genbeweises nach § 6f Abs. 3 EStG-E eine
Orientierung an § 198 Abs. 2 und 3 BewG
erfolgen.

 Die vorgesehene Fristverkürzung in § 9
Abs. 4 Satz 3 EStG-E für die Annahme einer
dauerhaften Zuordnung im Inland sollte
gestrichen werden. Alternativ sollte die vor-
gesehene Differenzierung dergestalt ange-
passt werden, dass zwischen inländischen
und grenzüberschreitenden Beschäfti-
gungsverhältnissen unterschieden wird.

 Auf eine Ausweitung der mit der Lohnsteu-
erbescheinigung zu übermittelnden Daten
nach § 41b Abs. 1 Satz 2 EStG sollte ver-
zichtet werden.

 Umsatzsteuerrechtliche Organschaft: In §
2c Abs. 2 Satz 3 UStG-E sollte klargestellt
werden, dass die steuerlichen Folgerungen
unbeachtlich der Festsetzungsfrist für den-
selben Besteuerungszeitraum innerhalb ei-
nes Kalenderjahres gezogen werden kön-
nen, nachdem der Steuerbescheid nach
Satz 1 erster Halbsatz erlassen, aufgeho-
ben oder geändert worden ist.

 Das vorliegende Gesetz sollte um notwen-
dige Folgeanpassungen, die sich aus der
Senkung des Körperschaftsteuersatzes er-
geben, ergänzt werden.
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2. Änderungen im MinStG

2.1 Einleitung

Die Einführung des Mindeststeuergesetzes
(MinStG) ab 2024 war eine bedeutsame steuer-
liche Weichenstellung. Wir begrüßen, dass das
JStG 2026 dieses Regelwerk an entscheiden-
den Stellen fortentwickelt – insbesondere durch
zusätzliche Safe-Harbour-Vereinfachungen –,
um die Praxisanwendbarkeit und Rechtssicher-
heit zu erhöhen.

Die im JStG 2026 geplanten neuen Safe-Har-
bour-Regelungen werden von uns ausdrücklich
begrüßt. Diese Maßnahmen zielen darauf ab,
Rechtsklarheit und administrative Erleichterun-
gen für Unternehmen zu schaffen und die inter-
national abgestimmten Erleichterungen aus
dem jüngsten OECD „Side-by-Side”-Paket vom
05.01.2026 zügig in deutsches Recht umzuset-
zen. Sie stärken das deutsche Mindeststeuer-
Regime und helfen, unnötigen Mehrfachauf-
wand zu vermeiden.

Gleichwohl erfordert das MinStG weiterhin eine
maßvolle, an der Praxis ausgerichtete Weiter-
entwicklung. Rechtssicherheit, Verhältnismä-
ßigkeit und globale Anschlussfähigkeit müssen
bei künftigen Änderungen im Mittelpunkt ste-
hen.

Trotz guter Ansätze im JStG 2026 birgt die an-
haltend hohe Komplexität der Mindestbesteue-
rung erhebliche Risiken für Praxis und Attrakti-
vität des Standorts Deutschland. Unübersichtli-
che, in kurzen Abständen weiter veränderte Re-
geln erschweren eine zuverlässige Rechtsan-
wendung und belasten Unternehmen und Ver-
waltung über Gebühr.

Stattdessen muss sich das MinStG stabilisieren:
Wir plädieren daher für ein Innehalten in der
Änderungsfrequenz sowie für systematisches
Monitoring statt ständiger neuer Eingriffe. Nur
so kann diese fundamentale Steuerreform – im
In- und Ausland – nachhaltig erfolgreich umge-
setzt werden.

2.2 Umsetzung des “Side-by-Side”-
Pakets

Der Referentenentwurf setzt die auf
OECD-Ebene beschlossene Einführung eines
Side-by-Side-Systems um. Hierfür wird in § 81a
MinStG-E ein besonderer Safe-Harbour ge-
schaffen. Auf Antrag wird der Steuererhö-
hungsbetrag für ein Geschäftsjahr auf null re-
duziert, soweit die oberste Muttergesellschaft

des Konzerns während dieses gesamten Ge-
schäftsjahres ununterbrochen in einem Steuer-
hoheitsgebiet mit einem anerkannten „Side-by-
Side“-Besteuerungsregime ansässig ist. Dieses
Wahlrecht gilt für Zwecke der Primär- und Se-
kundärergänzungssteuer im Sinne des MinStG.
Ein solches „Side-by-Side“-Regime liegt laut Ge-
setz vor, wenn die betreffende Jurisdiktion be-
stimmte Mindestanforderungen an ihr inländi-
sches Körperschaftsteuer- und Ergänzungs-
steuersystem erfüllt sowie über ein internatio-
nal vergleichbares Besteuerungsregime ver-
fügt. Der Side-by-Side-Safe-Harbour soll erst-
mals für Geschäftsjahre ab 2026 gelten (Be-
ginn nach dem 31.12.2025).

Zudem ergänzt der Referentenentwurf das
MinStG um den sogenannten UPE-Safe-Har-
bour. Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit wird der Steuererhöhungsbetrag
für ein Geschäftsjahr bei der Sekundärergän-
zungssteuer auf null reduziert, wenn die
oberste Muttergesellschaft des Konzerns wäh-
rend des gesamten Geschäftsjahres ununter-
brochen in einem Steuerhoheitsgebiet ansässig
ist, das über ein anerkanntes UPE-Besteue-
rungsregime verfügt. Ein anerkanntes UPE-Be-
steuerungsregime liegt nach dem Gesetz vor,
wenn das betreffende Steuerhoheitsgebiet
über ein geeignetes nationales Besteuerungs-
regime im Sinne des § 81a Abs. 3 MinStG-E ver-
fügt, das zum 01.01.2026 in Kraft getreten
und anwendbar war.

Neben der Einführung der neuen Safe-Har-
bour-Regelungen sieht der Referentenentwurf
weitere Anpassungen im MinStG vor. Der zeit-
lich befristete CbCR-Safe-Harbour wird verlän-
gert, indem der Anwendungszeitraum in § 84
Abs. 1 MinStG auf Geschäftsjahre ausgedehnt
wird, die bis zum 31.12.2027 beginnen und vor
dem 01.07.2029 enden. Zugleich werden ein-
zelne Folge- und Verweisungsänderungen vor-
genommen, um die neuen §§ 81a und 81b
MinStG-E systematisch einzuordnen. Ferner
enthält der Entwurf redaktionelle Klarstellun-
gen, insbesondere terminologische Anpassun-
gen sowie Präzisierungen zur einheitlichen Ver-
wendung von Rechnungslegungsdaten und zur
Definition qualifizierter Gesellschafter. Ab-
schließend wird die Verordnungsermächtigung
des Bundesministeriums der Finanzen erwei-
tert, um Steuerhoheitsgebiete mit anerkannten
Besteuerungs- und Ergänzungssteuerregimen –
einschließlich der neuen Side-by-Side- und
UPE-Regime – festlegen zu können.

Die schnelle Umsetzung dieses Pakets durch
das BMF stärkt die internationale
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Anschlussfähigkeit und vermeidet Wettbe-
werbsverzerrungen. Sie ermöglicht es deut-
schen Unternehmen zudem, die Äquivalenz
ausländischer Mindeststeuersysteme (bspw. in
den USA) unkompliziert anzuerkennen und im
Inland Doppelbelastungen zu vermeiden.
Dadurch wird das „Level Playing Field“ der glo-
balen Mindestbesteuerung gewahrt und die
Praxisfreundlichkeit der neuen Regelungen er-
höht.

Über die Safe-Harbours hinaus verbessert der
Entwurf punktuell die Kohärenz des MinStG mit
internationalen Vorgaben. Positiv hervorzuhe-
ben ist, die kontinuierliche Umsetzung der in
Abstimmung mit den OECD-Vorgaben getroffe-
nen Änderungen des Mindeststeuersystems.
Dies erhöht die Rechtssicherheit für Unterneh-
men, da nationale Regeln nicht von globalen
Standards abweichen und mindert so zusätzli-
che Compliance-Risiken.

2.3 Petita

Trotz der positiven Ansätze im JStG 2026
möchten wir auf weiteren Handlungsbedarf hin-
weisen. Um die Praxis- und zukunftstaugliche
Gestaltung des MinStG zu gewährleisten, schla-
gen wir folgende Maßnahmen vor:

 Weitere internationale Leitlinien sollten
zeitnah übernommen werden. So können
Interpretationsspielräume geschlossen und
globale Wettbewerbsnachteile vermieden
werden, indem alle Pillar 2-Staaten – ein-
schließlich Deutschland – nach möglichst
identischen Vorgaben verfahren.

 Nationale Sonderwege über den OECD-Rah-
men hinaus, die zu Wettbewerbsnachteilen
für deutsche Unternehmen führen, müssen
vermieden werden. So ist etwa sicherzustel-
len, dass Rechtsverordnungen gemäß § 99
MinStG nur klarstellend das international
Beschlossene umsetzen und deutschen
Konzernen keine überschießenden Nach-
weispflichten oder Prüfvorbehalte auferle-
gen.

 Einzelne Regelungen, deren Nutzen den ho-
hen Mehraufwand nicht rechtfertigt, sollten
entfernt oder entschärft werden. Ein Bei-
spiel ist die „Recapture“-Regel: Die Praxis
beanstandet diese als übermäßig kompli-
ziert und weitgehend unnötig. Die Bundes-
regierung sollte sich daher auf internatio-
naler Ebene für eine Abschaffung der Re-
capture-Rule einsetzen, um die administra-
tiven Lasten signifikant zu reduzieren und

eine höhere Akzeptanz für die Mindest-
steuer zu erreichen.

 Globale Datenkooperation erweitern: Ne-
ben den steuerrechtlichen Anpassungen re-
gen wir an, die Bedingungen für den inter-
nationalen Informationsaustausch im Be-
reich der Mindeststeuer weiter zu verbes-
sern. Die Umsetzung der EU-Amtshilfericht-
linie (DAC 9) im MinStAnpG war ein wichti-
ger Schritt. Zugleich sollte so bald wie mög-
lich die multilaterale Vereinbarung zum
Austausch von Mindeststeuerdaten (GIR
MCAA) in nationales Recht umgesetzt wer-
den, um über die EU hinaus einen reibungs-
losen Datenaustausch zu ermöglichen.

2.4 Forderung nach Begrenzung der
Komplexität

Abschließend möchten wir unsere grundsätzli-
che Sorge hervorheben: Die ausufernde Kom-
plexität sowie ständige Weiterentwicklung des
MinStG erschweren eine erfolgreiche Umset-
zung und gefährden die Intention der globalen
Mindeststeuer. Nur durch eine auf das unbe-
dingt Notwendige beschränkte Regelungstiefe,
langfristig stabile Rahmenbedingungen und ein
gezieltes Monitoring lässt sich die Akzeptanz
dieser bahnbrechenden Steuerreform nachhal-
tig sichern. Jede künftige Änderung im Min-
deststeuersystem sollte daher wohlüberlegt, in-
ternational abgestimmt und praxistauglich sein
– um letztlich das gemeinsame Ziel eines fairen,
administrierbaren Mindestbesteuerungs-Re-
gimes zu erreichen und die Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Wirtschaft zu erhalten.

3. Änderungen im EStG

3.1 Aufteilung eines Gesamtkauf-
preises für ein bebautes Grund-
stücke, § 6f EStG-E

Wird für ein bebautes Grundstück ein Gesamt-
kaufpreis vereinbart, ist für Abschreibungszwe-
cke eine Aufteilung in Grund und Boden einer-
seits und Gebäude andererseits erforderlich.
Das Vorgehen in diesem Zusammenhang soll in
§ 6f EStG-E normiert werden.

Nach § 6f Abs. 1 EStG-E soll eine im Kaufver-
trag vorgenommene Aufteilung des Gesamt-
kaufpreises grundsätzlich vorrangig zu Grunde
zu legen sein. Dies soll nicht gelten, wenn die
vertragliche Aufteilung die realen wirtschaftli-
chen Verhältnisse verfehlt und wirtschaftlich
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nicht haltbar erscheint. Laut Gesetzesbegrün-
dung sollen solche Vereinbarungen zudem
nicht binden, wenn Anhaltspunkte dafür beste-
hen, dass der Kaufpreis nur zum Schein verein-
bart wurde oder die Voraussetzungen eines Ge-
staltungsmissbrauchs i.S.v. § 42 AO vorliegen.

Sofern eine vertragliche Gesamtkaufpreisauf-
teilung nicht zu Grunde gelegt werden kann,
soll sich die Ermittlung nach dem Verhältnis der
Verkehrswerte unter Berücksichtigung der Im-
mobilienwertverordnung richten. Zur Vereinfa-
chung soll das Bundesfinanzministerium eine
Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung veröffentli-
chen können.

Weicht ein Steuerpflichtiger von der Berech-
nung anhand der BMF-Arbeitshilfe ab, so soll als
Nachweis die Vorortbesichtigung und das Gut-
achten eines öffentlich bestellten und vereidig-
ten Sachverständigen oder eines von der Akkre-
ditierungsstelle zertifizierten Sachverständigen
erforderlich sein.

Der grundsätzliche Vorrang einer vertraglichen
Kaufpreisaufteilung ist zu begrüßen. Es ist da-
von auszugehen, dass ein Kaufpreis zwischen
Käufer und Verkäufer sich aufgrund der Bege-
benheiten am jeweils relevanten Immobilien-
markt bildet und insofern regelmäßig auch die
realen wirtschaftlichen Verhältnisse widerspie-
gelt. Außerdem können so rein steuerlich be-
dingte zusätzliche Berechnungen und externe
Gutachten und damit nachgelagert entstehen-
der Mehraufwand auf Seiten der Steuerpflichti-
gen und der Verwaltung regelmäßig vermieden
werden.

Mit Blick auf die in § 6f Abs. 1 EStG-E enthal-
tene negative Abgrenzung ist bereits gesetzge-
berisch sicherzustellen, dass das angedachte
Regel-Ausnahmeverhältnis in der Praxis auch
beibehalten wird. Dazu muss vermieden wer-
den, dass die Finanzverwaltung die in § 6f Abs.
3 EStG-E erwähnte Arbeitshilfe zum sog. Ver-
proben der Marktergebnisse einsetzt. Entspre-
chend ist eine Regelung aufzunehmen, dass -
sollten in der Praxis häufiger Abweichungen
zwischen der Marktaufteilung nach § 6f Abs. 1
EStG-E und der Arbeitshilfe nach § 6f Abs. 3
EStG-E auftreten – die Arbeitshilfe angepasst
wird. Anpassungen der Marktergebnisse sind
auf seltene Einzelfälle zu beschränken. Dies
führt im Ergebnis nicht nur zu einer sachge-
rechten Besteuerung, sondern auch dazu, dass
die erheblich bürokratieärmere und effizientere
Berücksichtigung der vertraglichen Aufteilung

1 Vgl. BFH-Urteil vom 21.07.2020, IX R 26/19.

in einem steuerlichen Masseverfahren auch ge-
lebt wird.

Im Übrigen erscheint es bereits konzeptionell
fraglich, ob eine auf Vergangenheitswerten ba-
sierende Arbeitshilfe grundsätzlich geeignet ist
eine marktnähere Preisfindung zu liefern als
der Markt selbst. Jedenfalls nach der bisheri-
gen Rechtslage hatte der BFH der Arbeitshilfe
diese Eignung abgesprochen.1

Daher sollte sich die Abweichung von einer ver-
traglich vereinbarten Gesamtkaufpreisauftei-
lung auf Fälle beschränken, in denen diese eine
missbräuchliche Gestaltung naheliegend er-
scheinen lässt. Da solche Fälle ohnehin durch §
42 AO abgedeckt sind, bedarf es der negativen
Abgrenzung in § 6f Abs. 1 EStG-E nicht.

Petitum: Die Einschränkungen des Vorrangs
der vertraglichen Gesamtkaufpreisaufteilung
in § 6f Abs. 1 EStG-E sollten gestrichen wer-
den.

Im Übrigen erscheinen die Anforderungen an
das Gutachten und an die Person des Gutach-
ters nach § 6f Abs. 3 EStG-E für ein Abweichen
von den Werten der BMF-Arbeitshilfe unange-
messen restriktiv. Es bedarf weder hoher Anfor-
derungen an ein Gutachten noch an die Person
des Gutachters.

Nach § 198 Abs. 2 BewG kann für einen Wert-
nachweis regelmäßig ein Gutachten des zustän-
digen Gutachterausschusses im Sinne der §§
192 ff. des Baugesetzbuchs oder von Personen,
die von einer staatlichen, staatlich anerkannten
oder nach DIN EN ISO/IEC 17024 akkreditierten
Stelle als Sachverständige oder Gutachter für
die Wertermittlung von Grundstücken bestellt
oder zertifiziert worden sind, dienen. Entspre-
chend empfehlen wir zur Verfahrensvereinfa-
chung und zur Vermeidung überbordender
Rechtserreichungskosten auch für Zwecke des
§ 6f Abs. 3 EStG-E einen Verweis auf § 198
Abs. 2 BewG oder eine Orientierung an dessen
Regelungsinhalt.

Als Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts
kann nach § 198 Abs. 3 BewG auch ein im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr innerhalb eines
Jahres vor oder nach dem Bewertungsstichtag
zustande gekommener Kaufpreis über das zu
bewertende Grundstück dienen, wenn die maß-
geblichen Verhältnisse hierfür gegenüber den
Verhältnissen am Bewertungsstichtag unverän-
dert sind.
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Die vorgesehenen sehr hohen Anforderungen
an das Gutachten und an die Person des Gut-
achters (bspw. Gutachtenzweck, persönliche
Vorbesichtigung, öffentliche Bestellung oder
Vereidigung) schränken den Kreis der qualifi-
zierten Gutachter unverhältnismäßig ein, ver-
knappen damit die Anzahl der in Frage kom-
menden Gutachter, verzögern damit das Ver-
fahren und treiben die Kosten für die Steuer-
pflichtigen unnötig in die Höhe.

Petitum: Zur Führung eines Gegenbeweises
nach § 6f Abs. 3 EStG-E empfehlen wir eine
Orientierung an § 198 Abs. 2 und 3 BewG. Dies
würde einen wesentlichen Beitrag zur Bürokra-
tievermeidung darstellen.

3.2 Verkürzung der Frist für die An-
nahme einer dauerhaften Zuord-
nung bei Tätigkeitsstätten im In-
land, § 9 Abs. 4 Satz 3 EStG-E

In § 9 Abs. 4 Satz 3 EStG sind Regelbeispiele
formuliert, bei denen von einer dauerhaften Zu-
ordnung und mithin einer ersten Tätigkeits-
stätte auszugehen ist. Statt bisher nach 48 Mo-
naten soll für Tätigkeitsstätten im Inland die An-
nahme zukünftig bereits bei einer Zuordnung
von mehr als 24 Monaten gelten, während für
Tätigkeitsstätten im Ausland weiterhin ein Zeit-
raum von mehr als 48 Monaten gelten soll. In
der Praxis dürfte dies in den erstgenannten Fäl-
len in bestimmten Konstellationen dazu führen,
dass früher eine erste Tätigkeitsstätte ange-
nommen wird als bisher und damit das Reise-
kostenrecht in diesen Fällen keine Anwendung
mehr findet.

Der Gesetzgeber begründet die Änderung da-
mit, dass Arbeitnehmer sich im Inland schneller
und einfacher auf sich ändernde Verhältnisse
einstellen und ihre privaten und beruflichen
Umstände dahingehend anpassen könnten. Da-
bei dürften Arbeitnehmer in den Blick genom-
men worden sein, die ihre jeweilige Tätigkeits-
stätte innerhalb von Deutschland wechseln.
Diese Argumentation verkennt aber, dass eine
Vielzahl von Fällen auch einen Wechsel der Tä-
tigkeitsstätte aus dem Ausland zu einer Tätig-
keitsstätte in Deutschland betreffen. Für diese
Mitarbeiter ist das vorgebrachte Argument of-
fensichtlich hinfällig. Uneingeschränkt dürfte
die dem Vorschlag zu Grunde liegende An-
nahme aber auch für Arbeitnehmer in Deutsch-
land nicht zutreffen. Beispielsweise dürfte bei in
Grenznähe lebenden Arbeitnehmern die Auf-
nahme einer Tätigkeit im jeweiligen Nachbar-
land regelmäßig eine deutlich geringere

Umstellung erfordern als die Aufnahme einer
wesentlich weiter entfernten Tätigkeit inner-
halb Deutschlands.

Außerdem erscheint es problematisch, bei aus
dem Ausland kommenden Arbeitnehmern, die
eine Tätigkeit in Deutschland aufnehmen, un-
terschiedliche Maßstäbe anzulegen im Ver-
gleich zu deutschen Arbeitnehmern, die eine
Tätigkeit im Ausland aufnehmen.

Petitum: Die vorgesehene Fristverkürzung in §
9 Abs. 4 Satz 3 EStG-E für die Annahme einer
dauerhaften Zuordnung im Inland sollte gestri-
chen werden. Alternativ sollte die vorgese-
hene Differenzierung dergestalt angepasst
werden, dass zwischen inländischen und
grenzüberschreitenden Beschäftigungsver-
hältnissen unterschieden wird.

3.3 Zu übermittelnde Daten nach §
41b Abs. 1 Satz 2 Nr. 5, 8, 10, 15
bis 18 EStG-E

Die mit der Lohnsteuerbescheinigung jährlich
vom Arbeitgeber zu übermittelnden Daten sol-
len laut dem vorgelegten Entwurf zukünftig
deutlich umfangreicher ausfallen als bisher. Be-
träge nach Nr. 5 (z. B. Kurzarbeitergeld) sind
nicht mehr gesammelt, sondern getrennt zu
melden. Gleiches gilt für Reisekosten i. S. d. Nr.
8, die nun nach Fahrtkosten, Verpflegungspau-
schalen, Übernachtungs- und Reisenebenkos-
ten aufzuschlüsseln sind, sowie für Aufwendun-
gen im Rahmen der doppelten Haushaltsfüh-
rung (Nr. 10), die u. a. nach Familienheimfahr-
ten, Verpflegungsmehraufwendungen und Un-
terkunftskosten zu differenzieren sind. Ergän-
zend werden neue Meldepositionen eingeführt:
steuerfreie Leistungen zur Kinderunterbrin-
gung (Nr. 15), nicht besteuerte Vorteile aus
Vermögensbeteiligungen nach § 19a EStG (Nr.
16), Kennzeichnung der Überlassung eines be-
trieblichen Kfz (Nr. 17) sowie steuerfreie Ein-
nahmen i. S. d. § 3 Nr. 21 EStG (Aktivrente, Nr.
18).

Die Neuregelung verfolgt laut Gesetzesbegrün-
dung das Ziel, Rückfragen im Veranlagungsver-
fahren zu reduzieren sowie eine konsistente
Einmalberücksichtigung der betreffenden Auf-
wendungen sicherzustellen.

In der Praxis bedeutet dies einen erheblichen
Mehraufwand für den Arbeitgeber. Dies betrifft
einerseits die Erstellung der Lohnsteuerbe-
scheinigung, da diese durch den Vorschlag
deutlich umfangreicher wird. Andererseits wird
aber, insbesondere mit Blick auf die Erfassung
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von Reisekosten, der vorgelagerte Prozess
beim Arbeitgeber komplexer. Diese Belastung
wird durch eine Aufwandersparnis im Rahmen
der Veranlagung, die nur in einer überschauba-
ren Anzahl an Fällen überhaupt eintreten
dürfte, unseres Erachtens nicht kompensiert.
Das Vorhaben scheint zudem im Widerspruch
zum Ziel des Bürokratieabbaus zu stehen, wel-
ches unserer Wahrnehmung nach einen Kernin-
halt des aktuellen Koalitionsvertrags ausmacht.

Petitum: Auf eine Ausweitung der zu übermit-
telnden Daten nach § 41b Abs. 1 Satz 2 EStG
sollte verzichtet werden.

4. Reform der Umsatzsteuer-
Organschaft

4.1 Eindeutige Benennung der ange-
sprochenen Personen

 In § 2c Abs. 2 Satz 1 UStG-E ist die Rückab-
wicklung einer fehlerhaft angenommenen Um-
satzsteuerorganschaft geregelt. Der Gesetzes-
wortlaut bezieht sich in der aktuellen Fassung
allgemein auf die dadurch aufzuhebende, zu än-
dernde oder erstmalige Steuerfestsetzung und
ordnet an, daraus die gegenüber dem in der Er-
klärung benannten Organträger oder den Or-
gangesellschaften die richtigen steuerrechtli-
chen Folgerungen zu ziehen. Dies lässt zumin-
dest sprachlich Interpretationsspielraum offen.

Petitum: Zum besseren Verständnis sollte im
Gesetzeswortlaut klar formuliert werden, dass
eine Aufhebung, Änderung oder erstmalige
Festsetzung einer Steuerschuld gegenüber ei-
nem Organträger oder einer Organgesellschaft
dazu führt, dass gegenüber der anderen in die-
ser Erklärung benannten Person die richtigen
steuerrechtlichen Folgerungen zu ziehen sind.

4.2 Klarstellung zur Ablaufhemmung
in § 2c Abs. 2 Satz 3 UStG-E

§ 2c Abs. 2 UStG-E ist steuersystematisch als
selbstständige Änderungsvorschrift zu begrei-
fen. In § 2c Abs. 2 Satz 3 UStG-E ist insoweit
eine Ablaufhemmung enthalten. Diese dürfte
so zu verstehen sein, dass die Festsetzungsfrist
sich beim Erstbetroffenen und bei der anderen
in der Erklärung benannten Personen auf den
gleichen Besteuerungszeitraum bezieht und bei
letzterem ein Jahr nach Erlass des Steuerbe-
scheids an den Erstbetroffenen beträgt. Einen
eindeutigen Verweis auf den relevanten

Besteuerungszeitraum enthält der Entwurf in-
des bislang nicht.

Petitum: In § 2c Abs. 2 Satz 3 UStG-E sollte
klargestellt werden, dass die steuerlichen Fol-
gerungen unbeachtlich der Festsetzungsfrist
für denselben Besteuerungszeitraum inner-
halb eines Kalenderjahres gezogen werden
können, nachdem der Steuerbescheid nach
Satz 1 erster Halbsatz erlassen, aufgehoben
oder geändert worden ist.

4.3 Aufhebung des Vertrauensschut-
zes nach § 176 AO

Nach § 2c Abs. 2 Satz 2 UStG-E stünde § 176
AO der Rückabwicklung einer fehlerhaft ange-
nommenen Organschaft nicht entgegen. Dar-
aus wird nicht eindeutig ersichtlich, ob der Aus-
schluss von § 176 AO sich beispielsweise auch
auf eine zukünftige restriktivere Auslegung der
Voraussetzungen für eine umsatzsteuerliche
Organschaft durch die Gerichte bezieht, die ab-
weichend von der bis dahin vertretenen Verwal-
tungsauffassung zu einem Wegfall der Voraus-
setzungen führen würde.  Wäre die Regelung so
zu interpretieren, würde sie jedenfalls erhebli-
chen Bedenken mit Blick auf eine mögliche
echte Rückwirkung begegnen.

Petitum: Der Verweis auf § 176 AO in § 2c
Abs. 2 Satz 2 UStG-E sollte in der Gestalt prä-
zisiert werden, dass klar ersichtlich wird, wel-
che Konstellationen der Gesetzgeber in die-
sem Zusammenhang erfassen will.

5. Nicht im Gesetzentwurf ent-
haltene Folgeanpassungen
aufgrund der Senkung des
Körperschaftsteuersatzes

Im Rahmen des Steuerlichen Investitionssofort-
programms wurde im Jahr 2025 eine Körper-
schaftsteuersenkung ab 2028 um jeweils einen
Prozentpunkt pro Jahr auf 10 Prozent im Jahr
2032 beschlossen. In der Gesetzesbegründung
kündigte der Gesetzgeber an, dass notwendige
Folgeanpassungen, die sich aus der Absenkung
ergeben, in einem zeitlich späteren Gesetzge-
bungsverfahren erfolgen sollen. Insbesondere
sollten gesetzliche Steuersätze, die an die Höhe
des Körperschaftsteuersatzes anknüpfen, früh-
zeitig angepasst werden, um den betroffenen
Steuerpflichtigen Rechts- und Planungssicher-
heit zu verschaffen.
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Betroffen sind unseres Erachtens beispiels-
weise die folgenden Regelungen:

 Kapitalertragsteuer für beschränkt steuer-
pflichtige Körperschaften i.S.d. § 2 Nr. 1
KStG (§ 44a Abs. 9 EStG),

 Quellensteuerabzug bei beschränkt Steuer-
pflichtigen (§ 50a Abs. 2 EStG sowie über §
50a Abs. 2 StAbwG),

 Kapitalertragsteuer für Investmentfonds
nach § 7 Abs. 1 InvStG,

Das vorliegende Gesetz erscheint aus unserer
Sicht aufgrund seiner breiten thematischen
Aufstellung besonders geeignet, die erforderli-
chen Folgeanpassungen umzusetzen und die je-
weiligen Steuersätze entsprechend zu senken.

Petitum: Das vorliegende Gesetz sollte um
notwendige Folgeanpassungen, die sich aus
der Senkung des Körperschaftsteuersatzes er-
geben, ergänzt werden.
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